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Die bisher einzeln agie-
renden Fachanwälte Mar-
kus T. Gronau, Mark 
Laupichler und Dr. Hans 
M. Wulf haben in Hamburg 
eine neue Kanzlei gegrün-
det. Die Sozietät ist auf die 
wirtschaftliche Beratung 
von IT-Unternehmen aus-
gerichtet und berät sowohl 
mittelständische Hardware- 
und Softwareunternehmen 
als auch Internetprovider 
und Onlineshops. Dr. Wulf 
ist Fachanwalt für IT-Recht 
und berät zudem in den Be-
reichen Gesellschafts- und 
Arbeitsrecht. Markus T. 
Gronau ist Ansprechpartner  
der Kanzlei im Urheber-
recht, Medienrecht und In-
kasso. Mark Laupichler, Fa-
chanwalt für gewerblichen 
Rechtsschutz, ist auf Mar-

ken- und Wettbewerbsrecht 
spezialisiert. Als vierter im 
Bunde kümmert sich Brand 
Manager Sven A. Meissner
um Markenrecherche und 
Markenüberwachung.

Die IT-Anwälte streben eine 
enge partnerschaftliche Ver-
bindung zu ihren Mandanten 
an, um auch langfristig ein 
Maximum an Rechtsicher-
heit zu erreichen. In diesem 
Sinne erklärt sich auch die 
Namenswahl der Kanzlei.
praetoria Rechtsanwälte
(praetoria-legal.com) bezieht 
sich auf die „Prätorianergar-
de“ der römischen Kaiser-
zeit. Als künftige „Leibwa-
che“ ihrer Mandanten haben 
sich die Rechtsberater einen 
Schild als Kanzlei-Logo ge-
wählt. (al)
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In dieser Woche:
„txthype“ und „Deutschlands wahre Helden“

Die Zukunft der Zeitung liegt 
im Regionalen. Das zeigt 
sich auch in der heutigen 
Ausgabe des Titelschutz An-
zeigers. So plant die Mün-
sterland-Echo Verlags-
GmbH & Co. KG zu ihrem 
Cloppenburger Wochenblatt 
noch den „Cloppenburger 
Kurier“ und die „Cloppen-
burger Allgemeine“. Der 
Magdeburger Rechtsanwalt 
Marco Sonntag schützt 
für seine Mandanten den 
„Ohre Kurier“ und in Tü-
bingen untersucht der Ver-
lag Schwäbisches Tagblatt 
GmbH das „Klima vor Ort“. 
Typisch Norddeutsch geht 
es bei den Mandanten der 
Kieler Rechtsanwälte Part-
nerschaft BROCK MÜL-
LER ZIEGENBEIN zu. Sie 
schützen den Titel „Nordisch 
Gesund“. Die bayerische 
Version heißt dann natürlich 
„Rundum Xund!“, geschützt 
von der Mediateam Medi-

enberatung und -produk-
tion GmbH in Unterföhring. 
Die Medienpläne der Tro-
pical Island Management 
GmbH sind zwar nicht ge-
rade regional typisch, aber 
dafür umso entspannender. 
Im brandenburgischen 
Krausnick-Großwasserburg 
bietet die Freizeitanlage Tro-
pical Islands Regenwald und 
Bali-Lagunen unter Glas. 
Ungeachtet des kalten Nie-
selregens, betätigt man sich 
hier als „Die Tropenmacher“. 
ProSieben beschäftigt sich 
dagegen in dieser Woche mit 
Seismologie. „Das Beben“ 
mit „Epizentrum Deutsch-
land“ wird demnächst den 
Zuschauer erzittern lassen. 
Dennoch hält man in Unter-
föhring den „Spielbetrieb“ 
aufrecht und plant gleich 
noch mit „Mascerade“ ein 
japanisches Showformat ein, 
in dem es um Pantomimen 
gehen wird. (al)
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Die 71 neuen Titel dieser Woche

14 Tage Angst
A
Auftrag in Afrika
B
Backen mit Spaß
Berlin geht aus!
Berlin kauft ein!
Beste Lage
C
Cloppenburg Kompakt
Cloppenburger Allgemeine
Cloppenburger Kurier
Cloppenburger-Allgemeine
Cloppenburger-Kurier
Cloppenburg-Kompakt
D
Das Beben - Epizentrum Deutschland
der Goldbeker
Deutschland sagt Danke!
Deutschland tut was
Deutschlands stille Helden
Deutschlands wahre Helden
Die Legende vom Schatz im Silbersee
Die Tropenmacher
Die Vorleser
E
Ein Herz für Deutschland
Ellas Geheimnis
G
GESCHICHTENSCHACHTEL
GNP - Germany‘s Next Pilot
Goldbeker
GötterBäume und MeeresFrüchte
GutAberBöse

H
HAUS THAL - 

EINST RITTERSITZ
IM SUELZTAL

Helfen? Ehrensache!
I
Intensivstation
Intensiv-Station
J
Jede Stunde zählt - 

Die Show der freiwilligen Helfer
Jewels of Ballet
K
KLIMA VOR ORT
Kochen mit Spaß
Köln kauft ein!
L
Land und Hof
M
Mascerade
Mein Hochzeitsplaner
Mix am Dienstag
Mix am Donnerstag
Mix am Freitag
Mix am Mittwoch
Mix am Montag
Mix am Samstag
Mix am Sonntag
Monstantin
MOTORSPORT 

MAGAZIN.COM
MOTORSPORT.COM
N
NORDISCH GESUND
novaviva

O
Ohre Kurier
P
pressbot
pressbot: der kostenlose

Online-Pressedienst
R
RACE SPORT
RACE SPORT MAGAZIN.COM
RENNSPORT MAGAZIN.COM
Rundum Xund!
S
Schlank mit Spaß
Selbst denken ist der Luxus,

den sich jeder leisten kann
Spielbetrieb - Die Roadshow

mit Klaas
Sprechreiz
T
Tanz CD des Jahres
The Dome - Home of the Stars
THOUSAND FACES
Tu was! - Jede Stunde zählt!
TV mit Spaß
txthype
W
Wünsch Dir was
Z
zum Goldbeker

Die nächste Ausgabe erscheint am
Der Titelschutz Anzeiger mit Der Software Titel Der Titelschutz Anzeiger

10.03.2009, Woche 11, Nr. 913 17.03.2009, Woche 12, Nr. 914
Anzeigenschluss: 06.03.2009, 10 Uhr  Anzeigenschluss: 13.03.2009, 10 Uhr
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der Erfüllung ihrer öffent-
lichen Aufgaben dienenden 
Auskünfte zu erteilen, so 
die Urteilsbegründung. Bei 
der Auslegung dieser Vor-
schriften sei vor allem die 
im Grundgesetz verbürgte 
Pressefreiheit zu berück-
sichtigen. Deren Bedeutung 
werde es nicht gerecht, Aus-
künfte zu verweigern, wenn 
ein durchgreifender Grund 
nicht entgegenstehe. Der 
presserechtliche Auskunfts-
anspruch erstrecke sich auch 
auf von der öffentlichen 
Hand beherrschte juristische 
Personen des Privatrechts, 
sofern mit ihnen öffentliche 

Aufgaben erfüllt würden. 
Von diesen Grundsätzen 
ausgehend habe der Jour-
nalist Anspruch auf die be-
gehrten Auskünfte. Es gehe 
um Informationen, die der 
Erfüllung der öffentlichen 
Aufgabe der Presse dienten. 
Vorschriften über die Ge-
heimhaltung stünden der Er-
teilung der verlangten Infor-
mationen nicht entgegen. (al)

VG Arnsberg
Urteile vom 30.01.2009
AZ: 12 K 136/08 und 
12 K 1088/08 (nicht 
rechtskräftig) 

Das Verwaltungsgericht 
Arnsberg hat in zwei ak-
tuellen Urteilen den Aus-
kunftsanspruch der Presse 
bestätigt. Ein freier Journa-
list, der sich mit Energiethe-
men befasst, hatte die Klage 
eingereicht. Im Jahre 2007 
richtete er eine Umfrage an 
eine Anzahl von Kommu-
nen, mit der er im Einzelnen 
nach ihren Beteiligungen 
an der RWE AG sowie nach 
entsprechenden Aktien-
verkäufen und Planungen 
fragte. Im Gegensatz zu vie-
len anderen Kommunen be-
antwortete der Landrat des 
Kreises Siegen/Wittgenstein 

die Anfragen nicht. Die da-
raufhin im vergangenen Jahr 
erhobenen Auskunftskla-
gen hatten jetzt Erfolg. Der 
Landrat und eine kreiseige-
ne Beteiligungsgesellschaft 
müssen dem Journalisten 
Auskunft über die vom Kreis 
gehaltenen Aktien der RWE 
AG, über Verkäufe entspre-
chender Aktien und über 
entsprechende Planungen 
geben.

Nach dem Pressegesetz 
für das Land Nordrhein-
Westfalen seien die Be-
hörden verpfl ichtet, den 
Vertretern der Presse die 

Bucerius Law School 
als Hochschule anerkannt

Das Online-Portal „bild.de“  
haftet auch für rechtswid-
rige Äußerungen eines Ar-
tikels ab Kenntnisnahme, 
wenn Suchergebnisse von 
Google auf der Internetseite 
eingebunden werden.

Das Landgericht Berlin 
hat Mitte Januar in einem 
Urteil  festgestellt, dass es 
nicht ausreicht einen Arti-
kel mit rechtsverletzendem 
Inhalt von der Website zu 
löschen. Das Online-Portal 
wäre auch verpfl ichtet ge-
wesen, die konkrete URL-
Adresse zu entfernen. Nur 
die Löschung habe bewirken 
können, dass der gesamte 
Artikel ohne Überschrift 
in der Google-Trefferliste 
nicht mehr angezeigt wer-
de. „bild.de“ habe, nach 
Ansicht des Gerichts, nicht 

alles Notwendige veran-
lasst, um zu vermeiden, 
dass die Inhalte weiterhin 
bei Google angezeigt wür-
den. Falls notwendig habe 
sogar die Verpfl ichtung 
bestanden, notfalls per E-
Mail oder Telefax Google 
über die Problematik zu 
informieren, um zukünftige 
Rechtsverletzungen zu ver-
meiden.

Das gesamte Urteil 
des Landgerichts Ber-
lin ist auf der Website 
der Hamburger Kanzlei 
Dr.  Bahr unter: www.
s u c h m a s c h i n e n - u n d -
recht.de nachzulesen. (al)

LG Berlin
Urteil vom 13.01.2009
AZ: 27 O 927/08

Auskunftsanspruch der Presse bestätigt

Der Senat der Hansestadt 
Hamburg hat am Dienstag 
der vergangenen Woche die 
Bucerius Law School nach 
dem Hamburgischen Hoch-
schulgesetz endgültig als 
Hochschule staatlich aner-
kannt. Die wissenschaft-
liche Qualität in Lehre und 
Forschung sei eindeutig be-
legt. Der Wissenschaftsrat 
hat die Rechtsuni zunächst 
für die Dauer von 10 Jahren 
institutionell akkreditiert.

Deutschlands erste private  
Hochschule für Rechts-
wissenschaft wurde im 
Jahr 2000 von der ZEIT-
Stiftung Ebelin und Gerd 
Bucerius gegründet und 
hat Promotions- und Ha-
bilitationsrecht. Zur Zeit 
werden zwei Studiengänge 
angeboten. Das Studium 

der Rechtswissenschaft 
mit den Abschlüssen LL.B. 
(Bachelor of Laws) und Er-
ste Prüfung (das juristische 
Staatsexamen) sowie ein 
Graduiertenstudium „Bu-
cerius/WHU Master of Law 
and Business“.

Dr. Hariolf Wenzler, Ge-
schäftsführer resp. Kanzler 
der Bucerius Law School 
erklärte gegenüber dem 
Sender Hamburg 1 er wolle 
die Entfristung der staat-
lichen Anerkennung nun 
als Ansporn dafür nehmen, 
„uns ständig auf den Prüf-
stand zu stellen und wei-
ter zu entwickeln“. Nach 
Angaben der Hochschule 
kümmern sich zur Zeit 19 
Professoren und etwa 30 
Lehrbeauftragte um rund 
600 Studenten. (al)

„bild.de“ haftet für rechtsverletzende 
Google-Suchergebnisse
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in  Anspruch 
für:

Mascerade
Das Beben - Epizentrum Deutschland
Spielbetrieb - Die Roadshow mit Klaas

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia Anwendungen (Online 
und Offl ine-Dienste).

ProSieben Television GmbH,
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für:

Mix am Montag
Mix am Dienstag
Mix am Mittwoch
Mix am Donnerstag
Mix am Freitag
Mix am Samstag
Mix am Sonntag

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen sowie 
für alle Medien, insbesondere Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträ-
ger, Softwareerzeugnisse, elektronische und digitale Medien, Offl ine- und 
Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Rechtsanwälte Bergemann & Brinitzer-Bergemann,
Saalgasse 16, 60311 Frankfurt am Main

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Mandantin Titel-
schutz in Anspruch für:

Ohre Kurier

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, 
grafi schen Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln und Zusammenset-
zungen für alle Medien, einschließlich Ton- und Bild-Tonträger, Film, Hör-
funk, Fernsehen, Software, Online - und Telefondienste, DVD, CD-ROM und 
andere Datenträger sowie sonstige digitale Medien und Netzwerke, Bücher 
und alle Printmedien.

Rechtsanwalt Marco Sonntag,
Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Mein Hochzeitsplaner

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Wortverbindungen, Titelkom-
binationen, Abwandlungen, Abkürzungen, Titelkombinationen, grafi schen 
Darstellungen, Untertiteln, Zusammensetzungen und mit allen Zusätzen 
für alle Medien, insbesondere für Fernsehen, Film, Hörfunk, Video on De-
mand, Video, Ton- und Bildtonträger aller Art, Software, Online- und Off-
line-Dienste, CD-Rom, CD-I, DVD, andere Datenträger und alle sonstigen 
CD-Derivate, Internet und Multimedia-Anwendungen sowie sonstige audio-
visuelle, elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Druckerzeug-
nisse, Veranstaltungen und Merchandising.

PROGRESS MEDIA, Jan Vogel,
Griesstraße 8, 82467 Garmisch-Partenkirchen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

GESCHICHTENSCHACHTEL

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, graphischen Gestal-
tungen, entsprechenden Zusätzen, Untertiteln und Zusammensetzungen in 
allen Medien, einschließlich Tonträgern und Bildtonträgern, Film, Hörfunk, 
Fernsehen, Software, Off- und Online-Services, CD-ROM, CD-I, DVD ( Di-
gital Versatile Disc / Digital Video Disc) und MD (Mini-Disc) und andere 
Datenträger sowie für sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke, Bücher und alle Printmedien, Veranstaltungen und 
Dienstleistungen aller Art.

Andresen Verlag,
Am Hockenberg 5, 21218 Seevetal-Lindhorst

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Wünsch Dir was
Die Vorleser
14 Tage Angst
Ellas Geheimnis
Auftrag in Afrika

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckereierzeugnisse, Software-
Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM, DVD, CD-I, Offl ine- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Rechtsanwaltskanzlei Bettina Krause,
Hauptstraße 42, 82327 Tutzing
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für meine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für:

Land und Hof

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

RA Thomas Lörenz,
Arcostraße 3, 80333 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

pressbot
pressbot: der kostenlose

Online-Pressedienst

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Olaf Kastein,
Rotdornweg 25a, 33178 Borchen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

GNP - Germany‘s Next Pilot

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Shortscript, Michael Wagner,
Eppendorfer Landstraße 168, 20251 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Goldbeker
zum Goldbeker
der Goldbeker

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Hansen Vermietung und Verpachtung,
Steilshooperstraße 186, 22305 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für den Titel:

THOUSAND FACES

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Abwandlungen, 

Kombinationen und Wortverbindungen in allen Medien, insbesondere 

elektronische und digitale Medien, Film, Fernsehen, Hörfunk und sonstige 

audiovisuelle Medien, Internetseiten und -auftritte, Druckereierzeugnisse, 

Softwareerzeugnisse, insbesondere CD-Rom, Offl ine- und Onlinedienste 

sowie sonstige Online-Medien und Multimediaanwendungen, Bild-, Ton- 

und Datenträger aller Art.

LICHTE Rechtsanwälte,
Kaiser-Wilhelm-Straße 93, 20355 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für den Titel

NORDISCH GESUND

in allen Darstellungsformen, Schreibweisen, Schriftarten, Kombinationen, 

Abkürzungen, Abwandlungen und Zusätzen für alle Medien, insbesondere 

Druckerzeugnisse, Film, Hörfunk, Fernsehen sowie sonstige elektronische 

Medien, insbesondere auch Online-Dienste, Bild-, Ton- und Datenträger, 

Internet und Veranstaltungen.

BROCK MÜLLER ZIEGENBEIN
Rechtsanwälte Partnerschaft,
Dr. Matthias Krisch,
Holstenstraße 37, 24103 Kiel

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

HAUS THAL - EINST RITTERSITZ IM SUELZTAL
Eine Darstellung von den Ursprüngen bis in die Gegenwart

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

STURMBERG RECHTSANWÄLTE,
Kölner Straße 265, 51149 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

txthype

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Beckmann, Hagenbach, Hielscher,
Poser-Zamith de Franco Carrilho, Schmid GbR,
Taborstraße 20, 10997 Berlin
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Beste Lage

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten, Abkürzungen, 
Titelkombinationen, Untertiteln, Wortverbindungen und Zusammenset-
zungen für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Softwareerzeug-
nisse, Hörfunk, Fernsehen, Film, elektronische und digitale Medien und 
Netzwerke, Offl ine- und Online-Dienste, sonstige Online-Medien, Telekom-
munikationsdienstleistungen, sowie für Bild-, Ton- und Datenträger aller 
Art.

Bellevue and More GmbH,
Dorotheenstraße 64, 22301 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

novaviva

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

g-werbe:agentur,
Gropiusstraße 7, 31137 Hildesheim

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Jewels of Ballet

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Playce AG,
Osterwaldstraße 10, 80805 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

RACE SPORT
RACE SPORT MAGAZIN.COM
MOTORSPORT.COM
MOTORSPORT MAGAZIN.COM
RENNSPORT MAGAZIN.COM

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Mountains Publishing GmbH,
Nymphenburger Straße 70, 80335 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Rundum Xund!

in jeder Schreibweise, Wortverbindung, Zusammensetzung und Abkür-
zung, Darstellungsform und grafi scher Gestaltung zur Verwendung für 
alle Medien, insbesondere Printmedien, Hörfunk und Fernsehen, Internet, 
Softwareerzeugnisse, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, insbesondere 
auch CD-ROM, CD-I, Unifi ed Messaging Systems, SMS, WAP, elektronische 
und digitale Medien und Netzwerke, Telekommunikationsdienstleistungen 
sowie OFFLINE- und ONLINE-Dienste.

Mediateam Medienberatung und -produktion GmbH,
Foehringer Allee 9, 85774 Unterföhrig

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Schlank mit Spaß
Backen mit Spaß
Kochen mit Spaß
TV mit Spaß

in allen Schreibweisen, möglichen Kombinationen, und Darstellungsformen 
für alle Medien, inbesondere Druckereierzeugnisse.

TIGERMEDIA Verlag und Verwaltungsgesellschaft mbH,
Lange Reihe 13, 20099 Hamburg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Deutschland tut was
Ein Herz für Deutschland
Deutschland sagt Danke!
Helfen? Ehrensache!
Tu was! - Jede Stunde zählt!
Jede Stunde zählt - 

Die Show der freiwilligen Helfer
Deutschlands wahre Helden
Deutschlands stille Helden

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen.

Rechtsanwälte Schulte-Franzheim Seibert Bürglen,
Sachsenring 75, 50677 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Selbst denken ist der Luxus, 
den sich jeder leisten kann

in allen Schreibweisen, Abkürzungen, möglichen Kombinationen und 
Wortverbindungen, Darstellungsformen, Abwandlungen und Schriftarten 
für alle Medien, Internetseiten, Internetanwendungen und -programme, 
grafi schen Gestaltungen, Titelkombinationen für Literatur, Bild-, Ton- und 
Datenträger aller Art, Print-Medien, Software-Erzeugnisse, audiovisuelle 
und digitale Medien und Netzwerke, Internet, Druckerzeugnisse aller Art, 
CD-ROM, CD-I, Offl ine- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien, 
Wettbewerbe, Kongresse und Veranstaltungen - allein stehend und mit al-
len etwaigen Zusätzen für sinngemäße Titel - als Einzel- oder Reihentitel in 
allen Sprachen und sinngemäßen Übersetzungen, elektronische und digi-
tale Medien, Netzwerke, Telekommunikationsdienstleistungen (einschließ-
lich Unifi ed Messaging Systems, SMS, WAP), MIS, MHD, HSO + MFGO, 
adsum und sonstige auch zukünftige Online-Medien, Filmwerke, TV- und 
Radiosendungen, Hörfunk, Film, Veranstaltungen und Dienstleistungen al-
ler Art, Merchandising.

ABATUS Gesamtverwaltung GmbH & Co. KG,
vertreten durch Dipl.-Sozialökonom Holger Schwarz,
Cäcilienplatz 4, 26122 Oldenburg

Unter Hinweis auf § 5, Abs. 3 MarkenG nehme ich im Auftrag meiner Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

Monstantin

in allen Schreib- und graphischen Gestaltungsweisen, Kombinationen, 
Darstellungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für sämtliche Medi-
en, insbesondere TV, einschließlich Ton-,  Bild-/Tonträger, Film-, Hörfunk-, 
Software-, Internetdienste, Video, CD-ROM und/oder andere Datenträger, 
sowie sonstige audiovisuelle, elektronische und/oder digitale Medien ein-
schließlich sämtlicher Multimediaanwendungen (Online-/Offl ine-Dienste) 
sowie Dienstleistungen, Veranstaltungen und Merchandising aller Art.

Rechtsanwalt Martin Glänzer,
Borselstraße 18, 22765 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für

GutAberBöse
Sprechreiz

in allen Schreibweisen für Druckwerke, Bild-, Ton- und Datenträger aller 
Art, Hörfunk, Fernsehen, Veranstaltungen, Film und Internet.

NORDDEUTSCHER RUNDFUNK,
Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Die Legende vom Schatz im Silbersee

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für alle 

Medien, insbesondere Film und Fernsehen.

ASL Animationsstudio Ludewig GmbH & Co.
1. Filmproduktion KG,
Spaldingstraße 188, 20097 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für

The Dome - Home of the Stars

in allen möglichen Schreibweisen, Wortverbindungen, Zusammenset-
zungen und Abkürzungen, Abwandlungen und Schriftarten und Darstel-
lungsformen für alle Medien, insbesondere für Druckerzeugnisse, Hörfunk, 
Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Internet, alle elektro-
nischen und digitalen Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, 
DVD, CD-I, Off-Line- und On-Line-Dienste, Telekommunikationsdienstlei-
stungen, Unifi ed Messaging Systems, SMS, WAP sowie Softwareerzeug-
nisse aller Art.

Poll Straßer Ventroni Feyock Rechtsanwälte,
Oberanger 30, 80331 München
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Cloppenburg-Kompakt
Cloppenburg Kompakt

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Münsterland-Echo Verlags-GmbH & Co. KG,
Emstekerstraße 14-16, 49661 Cloppenburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für

Intensiv-Station
Intensivstation

in allen Schreibweisen für Hörfunk und Veranstaltungen.

NORDDEUTSCHER RUNDFUNK,
Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

KLIMA VOR ORT

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Verlag Schwäbisches Tagblatt GmbH,
Uhlandstraße 2, 72070 Tübingen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Die Tropenmacher

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Tropical Island Management GmbH,
Tropical-Islands-Allee 1,
15910 Krausnick-Groß Wasserburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für

GötterBäume und MeeresFrüchte

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Atelier Christian von Alvensleben,
Höter Berg 21 A, 23843 Bad Oldesloe

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für

Berlin geht aus!
Berlin kauft ein!
Köln kauft ein!

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Überblick Verlags GmbH,
Höher Weg 287, 40231 Düsseldorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Tanz CD des Jahres

in jeder Schreibweise, Abkürzung, Schriftart, grafi schen Gestaltung, Dar-
stellungsform und mit allen Zusätzen in sämtlichen Medien, einschließlich 
Tonträger, Bildtonträger, Ton-/Bildtonträgerpromotion, audiovisuelle, elek-
tronische und digitale Medien und Netzwerke einschließlich Offl ine- und 
Online-Diensten, Druckerzeugnisse und Merchandising, Veranstaltungen, 
Rundfunk- und Fernsehsendungen, Dienstleistungen sowie Domain-
Bezeichnungen im Intra- und Internet.

Sony Music Entertainment Germany GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Cloppenburger Allgemeine
Cloppenburger-Allgemeine

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Münsterland-Echo Verlags-GmbH & Co. KG,
Emstekerstraße 14-16, 49661 Cloppenburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Cloppenburger Kurier
Cloppenburger-Kurier

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Münsterland-Echo Verlags-GmbH & Co. KG,
Emstekerstraße 14-16, 49661 Cloppenburg
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